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4. Dieses Abkommen kann von den Vertragsparteien durch eine schriftliche Vereinbarung 

geändert werden. Änderungen treten in Kraft, sobald die Vertragsparteien einander notifiziert 

haben, dass ihre jeweiligen für die Änderung dieses Abkommens erforderlichen internen Verfahren 

abgeschlossen sind. 

 

5. Jede Vertragspartei kann das Abkommen aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der 

nationalen Sicherheit oder des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung ganz oder teilweise 

aussetzen. Die Entscheidung über die Aussetzung wird der anderen Vertragspartei spätestens 

48 Stunden vor ihrem Inkrafttreten mitgeteilt. Die Vertragspartei, die die Anwendung des 

Abkommens ausgesetzt hat, informiert die andere Vertragspartei unverzüglich über das Entfallen 

der für die Aussetzung ausschlaggebenden Gründe.  

 

6. Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch schriftliche Notifikation an die andere 

Vertragspartei kündigen. In diesem Fall tritt es 90 Tage nach Erhalt der Notifikation außer Kraft. 

 

 

Abgefaßt in zwei Urschriften in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, estnischer, 

finnischer, französischer, griechischer, italienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, 

niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, 

slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 

gleichermaßen verbindlich ist. 

 

Für die Europäische Union Für die Republik Kap Verde 

 




